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(2) Nach Maßgabe der Bestimmungen des Abs. 1 Ziff. 2 
und 3 übt das Oberste Gericht die Aufsicht über die 
Rechtsprechung der unteren Gerichte aus.

(3) Im übrigen wird die Zuständigkeit des Obersten 
Gerichts durch die Gesetze der Deutschen Demokrati
schen Republik bestimmt.

§ 56 
Das Plenum

(1) Das Plenum setzt sich aus dem Präsidenten, dem 
Vizepräsidenten und sämtlichen Oberrichtern, Richtern 
und Hilfsrichtern des Obersten Gerichts zusammen. Es 
wird vom Präsidenten oder Vizepräsidenten einberufen.

(2) Zum Erlaß einer Entscheidung des Plenums ist die 
Teilnahme von mindestens zwei Drittel aller Mitglieder 
des Obersten Gerichts erforderlich.

(3) Zu den Sitzungen des Plenums ist der General
staatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik 
zuzuziehen.

(4) Der Minister der Justiz ist berechtigt, an den Sit
zungen des Plenums teilzunehmen.

§ 57
Zuständigkeit des Plenums

(1) Will ein Senat des Obersten Gerichts bei der Ent
scheidung einer grundsätzlichen Rechtsfrage von der 
ihm bekannten Entscheidung eines anderen Senats oder 
des Plenums abweichen, so hat er die Rechtsfrage dem 
Plenum des Obersten Gerichts zur Entscheidung vorzu
legen.


